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Trauerfallspenden zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe e. V. oder 
der Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe
Informationen über den Ablauf

Bei der Bitte um Trauerfallspenden haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Spenden auf das Konto der Deutschen Krebshilfe/Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe

Bei der Bitte um Spenden direkt auf das Konto der Deutschen Krebshilfe/Stiftung Deutsche KinderKrebs-
hife empfiehlt sich für den Trauerbrief und/oder die Todesanzeige folgende Formulierung:

„Auf Wunsch der/des Verstorbenen bitten wir anstelle zugedachter Blumen und Kränze um eine Spende 
für die Deutsche Krebshilfe. Kontonummer 82 82 82; Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99. Kennwort: 
Bestattung Vorname, Name der/des Verstorbenen." 

Falls die Kondolenzspenden für den Kampf gegen den Krebs im Kindesalter gedacht sind, so ersetzen 
Sie bitte im Trauerbrief/in der Todesanzeige die „Deutsche Krebshilfe“ durch die „Stiftung Deutsche 
KinderKrebshilfe“. Falls die Kondolenzspenden speziell für die Krebsforschung eingesetzt werden sollen, 
so ergänzen Sie bitte den Trauerbrief/die Todesanzeige durch den Hinweis „Krebsforschung/Deutsche 
Krebshilfe bzw. Krebsforschung/Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe“. Als Angehörige(r) erhalten Sie von 
uns etwa einen Monat nach dem Todesdatum eine Auflistung der Spender mit der Gesamtsumme der 
Zuwendungen, die unter dem angegebenen Kennwort bei uns eingegangen sind. Über später eingehende
Spenden werden Sie bis zu sechs Monate nach dem Trauerfall informiert. 

Die Höhe der Einzelbeträge dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weitergeben (§28 
Abs.1 Nr.2 Bundesdatenschutzgesetz).

2. Spenden auf ein Sonderkonto

Sie können ein Sonderkonto bei Ihrem Kreditinstitut einrichten. Das hat den Vorteil, dass Sie über die 
Kontoauszüge einen unmittelbaren Überblick über die eingehenden Spenden erhalten. Als Angehörige(r) 
können Sie somit direkt nach dem Eingang der Zuwendungen Danksagungen versenden. Bei der Bitte um
Spenden auf ein Sonderkonto empfiehlt sich für den Trauerbrief und/oder die Todesanzeige folgende 
Formulierung:

„Auf Wunsch der/des Verstorbenen bitten wir anstelle zugedachter Blumen und Kränze um eine Spende 
für die Deutsche Krebshilfe auf das Sonderkonto ..., Name und Bankleitzahl des Kreditinstitutes. Kenn-
wort: Bestattung Vorname, Name der/des Verstorbenen.“

Hans-Peter Krämer
Vorstandsvorsitzender 

Gerd Nettekoven
Hauptgeschäftsführer

Deutsche Krebshilfe e.V.

gegründet von
Dr. Mildred Scheel

Spendenkonto 82 82 82
Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99



Lösen Sie bitte Ihr Sonderkonto nach rund sechs Wochen auf und überweisen Sie den Betrag auf das 
Konto 82 82 82 der Deutschen Krebshilfe/Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe, Kreissparkasse Köln, BLZ 
370 502 99. Bitte geben Sie bei der Überweisung das Kennwort an: Bestattung Vorname, Name
der/des Verstorbenen.
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